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RS OGH 1972/6/7 1Ob111/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1972

Norm

EheG §49 A1a

Rechtssatz

Es ist selbstverständliche P3icht jedes Ehegatten, eigene negative Charaktereigenschaften so zu bekämpfen, daß sie

dem Ehepartner gegenüber nicht in Erscheinung treten. Taten sie es und hatten sie negative Wirkungen auf die Ehe,

kann darin eine schwere Eheverfehlung liegen.
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